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Übungen der Bundeswehr 
 
Das Panzergrenadierbataillon 122 aus Oberviechtach führt vom 
 

a) 05. August 2008 bis 08. August 2008  
b) 21. August 2008 bis 26. August 2008 

 
Gefechtsübungen durch. 
 
Grenzen des Übungsraumes: Pleystein – Vohenstrauß - Oberviechtach 
 
Die 5./ Panzerbataillon 104 aus Weiden führt am 4. September 2008 von 04:00 Uhr bis ca. 
23:00 Uhr eine Rekrutenbesichtigung im Rahmen eines Gefechtsmarsches zu Fuß mit 
Übungseinlagen durch. 
 
Bezeichnung: Rekrutenbesichtigung II/2008 
 
Grenzen des Übungsraumes: 
Schirmitz – Tännesberg – Nabburg – Schnaittenbach - Mantel 
 
 
Voraussichtliche Ballungsräume im Übungsgebiet und Straßen mit mehr als verkehrsüblicher 
Benutzung sind keine gemeldet. Die Übungen finden überwiegend in freiem Gelände statt.  
Während der Übung kommt es zum Einsatz von Leucht- und Manövermunition. 
 
Die Bevölkerung wird gebeten, sich von Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. 
Auf die von liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergleichen) 
ausgehenden Gefahren wird ausdrücklich warnend hingewiesen. Unbefugter Umgang mit 
Sprengmitteln kann nach dem Waffengesetz und dem Sprengstoffgesetz strafrechtlich 
verfolgt werden. 
 
Entschädigungsansprüche bei Übungsschäden sind bei den Gemeinden schriftlich 
anzumelden. 
Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit wird gebeten, etwaige Einwendungen 
gegen diese Übung direkt bei der Truppe anzumelden. 
 
Schwandorf, 14. Juli 2008  
Landratsamt Schwandorf 
Liedtke 
Landrat  
 
 
 
Übungen von NATO-Streitkräften 
 
Einheiten von NATO-Streitkräften führen in der Zeit vom 1. September 2008  bis  
30. September 2008 Gefechtsübungen durch. 

 
Grenzen des Übungsraumes: 
Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab und Landkreis Schwandorf 

 
Im Landkreis Schwandorf, die Gemeinden Wernberg-Köblitz, Pfreimd, Trausnitz, Teunz, 
Oberviechtach, Schönsee, Nabburg, Guteneck, Altendorf, Stulln, Schwarzenfeld 
 
Die Bevölkerung wird gebeten, sich von Einrichtungen der übenden Truppen fernzuhalten. 
Auf die von liegengebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dergleichen) 



Amtsblatt Nr. 13 
vom 25.07.2008 

126

ausgehenden Gefahren wird ausdrücklich warnend hingewiesen. Unbefugter Umgang mit 
Sprengmitteln kann nach dem Waffengesetz und dem Sprengstoffgesetz strafrechtlich 
verfolgt werden. 
 
Übungsschäden sind innerhalb eines Monats nach Beendigung der Übung schriftlich bei der 
Gemeinde oder innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der Geschädigte 
von dem Schaden und der beteiligten Truppe Kenntnis erlangt hat, schriftlich beim Amt für 
Verteidigungslasten, Postfach 91 03 20, 90261 Nürnberg geltend zu machen. 
 
Wegen der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit wird gebeten, etwaige Einwendungen 
gegen diese Übung direkt bei der Truppe anzumelden. 
 
Schwandorf, 17. Juli 2008 
Landratsamt Schwandorf 
Liedtke 
Landrat 
 
 
 
Schulverband Teunz; 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008  
 

I. 
 

 Auf Grund des Art. 9 Abs. 9 BaySchFG i. V. m. Art. 40 ff. KommZG sowie der  Art. 63 ff. der 
Gemeindeordnung hat die Verbandsversammlung des Schulverbandes Teunz in ihrer 
öffentlichen Sitzung am 11. Juni 2008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2008 beschlossen, die hiermit gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 KommZG i. V. m. Art. 
65 Abs. 3 GO bekannt gemacht wird: 

 
§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit festgesetzt; 
er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  210.660,00 € 
und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  35.000,00 € 
ab. 

§ 2 
 

Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenommen. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
Verwaltungsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2008 auf 170.950,00 € 
festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder des 
Schulverbandes umgelegt. 
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2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach 
dem Stand vom 01. Oktober 2007 auf 126 Verbandsschüler festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird auf 1.356,746 € je Verbandsschüler festgesetzt. 
 
Investitionsumlage 
 
1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von 

Ausgaben im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2008 auf 20.000,00 € 
festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder umgelegt. 

 
2. Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem 

Stand vom 01. Oktober 2007 auf 126 Verbandsschüler festgesetzt. 
 
3. Die Investitionsumlage wird auf 158,7302 € je Verbandsschüler festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 35.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2008 in Kraft. 
 

 
II. 

 
Das Landratsamt Schwandorf hat mit Schreiben vom 03. Juli 2008, Az.: 2.1-941, festgestellt, 
dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG 
i.V.m. Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. 
 

 
III. 

 
Der Haushaltsplan liegt vom Tage der Bekanntmachung eine Woche lang öffentlich zur 
Einsichtnahme bei der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Oberviechtach, 
Bezirksamtstraße 5, Zimmer Nr. 37, auf. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 
werden vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung für die Dauer ihrer 
Gültigkeit bei o.g. Geschäftsstelle innerhalb der Dienststunden zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. 

 
Oberviechtach, 10. Juli 2008 
Schulverband Teunz 
Eckl 
Schulverbandsvorsitzender 
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Schulverband Winklarn; 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008  
 

I. 
 

Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen  Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. 
Art. 40 ff. des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 
ff. der Gemeindeordnung (GO) hat die Schulverbandsversammlung Winklarn in ihrer 
öffentlichen Sitzung am 24. Juni 2008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2008 beschlossen, die hiermit gem. Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 24 KommZG i.V.m. Art. 65 
Abs. 3 GO bekannt gemacht wird: 

 
§ 1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit festgesetzt;  
er schließt  
 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit 285.982,00 € 
und 
 
im Vermögenshaushalt  
in den Einnahmen und Ausgaben mit  8.000,00 €  
ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 

1. Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung 
von Ausgaben im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2008 auf 
240.932,00 € festgesetzt und nach der Zahl der Verbandsschüler auf die Mitglieder 
des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 
2. Für die Berechnung der Schulverbandsumlage wird die maßgebende  

Schülerzahl nach dem Stand vom 01. Oktober 2007 auf 123 Verbandsschüler 
festgesetzt. 

 
3. Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf 1.958,7967 € festgesetzt. 

 
4. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 40.000,00 € festgesetzt. 
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§ 6 
 
Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2008 in Kraft. 
 

II. 
 

Das Landratsamt Schwandorf hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom  
03. Juli 2008, Az.: 2.1-941, festgestellt, dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 9 Abs. 9 
BaySchFG, Art. 40 KommZG i.V.m. Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichtigen 
Bestandteile enthält. 
 

III. 
 

Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine 
Woche lang in der Geschäftsstelle des Schulverbandes bei der Verwaltungsgemeinschaft 
Oberviechtach, auf Zimmer-Nr. 37, während der allgemeinen Geschäftsstunden zur 
Einsichtnahme auf. Während des Haushaltsjahres wird die Haushaltssatzung mit ihren 
Anlagen zur Einsicht bereitgehalten (§ 4 Abs. 2 Bekanntmachungsverordnung - BekV). 
 
Oberviechtach, 10. Juli 2008 
Schulverband Winklarn 
Sailer 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 
Schulverband Schwarzhofen; 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2008  

 
I. 

 
Aufgrund des Art. 9 Abs. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG) i.V.m. 
Art. 40 ff des Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (KommZG) sowie der Art. 63 
ff der Gemeindeordnung (GO) hat die Verbandsversammlung des Schulverbandes 
Schwarzhofen in ihrer öffentlichen Sitzung am 30. Juni 2008 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2008 beschlossen, die hiermit gemäß Art. 9 Abs. 9 BaySchFG, Art. 24 
KommZG i.V.m. Art. 65 Abs. 3 GO bekannt gemacht wird. 

 
§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird hiermit festgesetzt; er schließt  
 
 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  193.830,00 EURO 
und 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit  0,00 EURO ab. 
 

§ 2 
 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht 
festgesetzt.  
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§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.  
 

§ 4 
 
Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Finanzbedarf für das Haushaltsjahr 2008 wird 
auf 159.130,00 EURO festgesetzt und nach dem Verhältnis der Schülerzahl auf die 
Mitglieder des Schulverbandes Schwarzhofen umgelegt. Für die Berechnung der Umlage 
wird die maßgebende Verbandsschülerzahl nach dem Stand vom 1. Oktober 2007 auf 133 
festgesetzt. Die Umlage je Verbandsschüler beträgt somit 1.196,4662 EURO. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 50.000,00 EURO festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Haushaltssatzung tritt zum 1. Januar 2008 in Kraft.  
 

II. 
 
Das Landratsamt Schwandorf hat mit Schreiben vom 08. Juli 2008, Az. 2.1-941, festgestellt, 
dass die Haushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält.  
 

III. 
 
Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach der Veröffentlichung der Bekanntmachung eine 
Woche lang in der Geschäftsstelle des Schulverbandes Schwarzhofen in Kolpingstraße 3, 
92431 Neunburg vorm Wald während der Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme auf.  
 
Neunburg vorm Wald, 11. Juli 2008 
Schulverband Schwarzhofen 
Maximilian Beer 
Schulverbandsvorsitzender 
 
 
 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung für die Städte Maxhütte-Haidhof und Teublitz 
Entschädigungssatzung für ehrenamtliche Tätigkeit 
 

 
Der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung für die Städte Maxhütte-Haidhof und Teublitz 
(im folgenden kurz „Zweckverband“ genannt) erlässt auf Grund des Art.22 Abs. 2 in 
Verbindung mit  Art. 30 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und 
der Art. 20a, Art. 23 und 32 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) folgende 
Satzung: 

§ 1 
Ehrenamtliche Tätigkeit; Entschädigung 

 
(1) Die Mitglieder der Verbandsversammlung sind ehrenamtlich tätig. Ihre Tätigkeit erstreckt 

sich auf die Mitwirkung bei den Beratungen und Entscheidungen der 
Verbandsversammlung.  
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(2) Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten für ihre Tätigkeit als Entschädigung 
ein Sitzungsgeld für die notwendige Teilnahme an Sitzungen der Verbandsversammlung 
oder eines Ausschusses in Höhe von 20 Euro je Sitzung. Absatz 2 Satz 1 gilt nicht für 
Mitglieder, die Kraft ihres Amtes der Verbandsversammlung angehören; sie erhalten nur 
Ersatz ihrer nachgewiesenen Auslagen (Art. 30 Abs. 2 KommZG). 

 
(3) Die Mitglieder der Verbandsversammlung, die Arbeiter oder Angestellte sind, haben 

außerdem Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Verdienstausfalles. 
 

(4) Selbständig Tätige und sonstige Mitglieder, denen im beruflichen oder häuslichen 
Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen versäumter 
Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten 
eine Pauschalentschädigung von 15 Euro je volle Stunde bis 17.00 Uhr. Die Ersatz-
leistungen nach diesem Absatz werden nur auf Antrag gewährt. 

 
(5) Die Mitglieder der Verbandsversammlung haben ferner Anspruch auf Ersatz ihrer 

Auslagen; sie erhalten insbesondere für auswärtige Tätigkeit Reisekosten und 
Tagegelder wie sie im Bayerischen Reisekostengesetz für Beamte ab 
Besoldungsgruppe A8 vorgesehen sind. 

 
 

§ 2    
Entschädigung des Verbandsvorsitzenden und der Stellvertreter 

 
(1) Der Verbandsvorsitzende erhält als Leiter der Verwaltung eine monatliche Aufwandsent-

schädigung in Höhe von 215,00 Euro.  
 
(2) Der Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden erhält eine monatliche 

Aufwandsentschädigung von 55,00 Euro.  
 
(3) Die Aufwandsentschädigungen nach den Absätzen 1 und 2 erhöhen sich zeitgleich und 

in gleichem Maße wie die Grundgehälter der Beamten in den Besoldungsgruppen A und 
B nach der Anlage zum Bundesbesoldungsgesetz einheitlich angehoben werden. 

 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.05.2008 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Entschädigungssatzung für 
ehrenamtliche Tätigkeit vom 29.07.2002 außer Kraft.  
 
Teublitz, 27.06.2008 
Zweckverband zur Abwasserbeseitigung  
für die Städte Maxhütte-Haidhof und Teublitz 
Steger 
Verbandsvorsitzende 
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